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RS OGH 1983/12/15 7Ob821/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1983

Norm

ABGB §879 CI

ABGB §879 CIIk

ABGB §897

Rechtssatz

Auch im Falle der beabsichtigten Verschweigung eines Teiles des Kaufpreises in der Vertragsurkunde ist eine

Vereinbarung auf eine vor der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung des Vertrages zu erfolgenden Sicherstellung

dieses Kaufpreisteiles - unabhängig von der Verp7ichtung, den Behörden den wahren Kaufvertragsinhalt

bekanntzugeben - zulässig und klagbar.
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